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1. Einführung in die Forschung 
 

Menschenrechtsbildung, Menschenrechtserziehung, Menschenrechtssensibilisierung, De-

mokratieerziehung und Friedenspädagogik, all diese eng zusammenhängenden Begriffe bil-

den das weite, mittlerweile kaum überschaubare Feld der Bildung im Sinne der Wahrung der 

Menschenrechte. Wir werden uns im Folgenden mit der Menschenrechtsbildung als ein we-

sentliches Element für Frieden und Demokratie beschäftigen.  
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Menschenrechtsbildung - was heißt das überhaupt? Wer bildet wen? Wer hat die Kompetenz 

eine solche Aufgabe zu erfüllen? Wo ist Menschenrechtsbildung nötig und wo eher nicht? 

Bei der Annährung an diese Fragen war unser erster Gedanke der, dass Menschenrechts-

bildung primär dort wichtig ist, wo Menschenrechte aktuell missachtet und geschunden wer-

den. Folglich fielen uns Guantanamo Bay, Abu Graib und die menschenrechtlich katastro-

phale Situation im Irak ein. Nach der genaueren Auseinandersetzung mit diesen Fragen ka-

men wir zu dem Schluss, dass nicht nur Menschenrechte als solche, sondern auch Men-

schenrechtsbildung überall der Grundbaustein eines friedlichen Zusammenlebens sein 

müssten.  

Die Verbindung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR), die die erste Erklä-

rung zum Schutz der menschlichen Person auf internationaler Ebene ist, und des national-

sozialistischen Terrors, in Folge dessen die AEMR von den Vereinten Nationen 1948 verab-

schiedet wurde, brachten uns auf die Idee an den Orten der Verbrechen nach Menschen-

rechten zu suchen. Diese Orte sind heute Gedenkstätten, die uns an die Gräueltaten des 

Nationalsozialismus erinnern sollen. Wir wählten für unsere Forschung die Mahn- und Ge-

denkstätte Ravensbrück. Das nördlich von Berlin gelegene ehemalige Konzentrationslager 

war von 1939 bis 1945 mit 132 000 als Häftlingen registrierten Frauen und Kindern das größ-

te Frauen-Konzentrationslager in Deutschland.1  

Wir gingen mit der Erwartung ins Feld, die Gedenkstätte müsse durch das Aufmerksamma-

chen auf die Menschenrechtsverletzungen während des Holocaust und auf konkrete Men-

schenrechtsverletzungen heute, eine Verbindung ziehen anhand dieser sie die immerwäh-

rende Aktualität und internationale Bedeutung der Menschenrechte sichtbar machen könne. 

Diese Thesen richteten unser Augenmerk nach kurzer Zeit sowohl auf die Zeitzeuginnen2 als 

auch auf Unrechtserfahrungen die in der Bildungsarbeit in Ravensbrück eine zentrale Rolle 

spielen.  

Die Forschung vor Ort umfasste neben einer ausführlichen Literaturrecherche mehrere Zeit-

zeuginnengespräche, Interviews mit dem leitenden Pädagogen Dr. Matthias Heyl sowie mit 

Prof. Dr. Sigrid Jacobeit, die von 1992 bis 2005 die Stelle der Gedenkstättenleitung innehat-

te. Des Weiteren bot sich uns im Rahmen des 60. Jahrestages die Möglichkeit Interviews mit 

Zeitzeuginnen aus Israel, Großbritannien und Ungarn zu führen. Diese Gespräche mit Bath-

eva Dagan, Eva Fejer und Agnes Barta haben unsere wissenschaftliche Forscherdistanz 

neben der ohnehin emotional eher belastenden Thematik besonders auf die Probe gestellt, 

doch dazu später mehr. Des Weiteren nahmen wir am 4.8.2005 an zwei Workshops in der 

Jugendbegegnungsstätte Ravensbrück teil.  
                                                 
1 Im April 1941 wurde dem Frauenkonzentrationslager ein Männerlager angegliedert, im Sommer 1942 entstand 
in unmittelbarer Nähe das Jugend-KZ-Uckermark. In dem Männerlager waren zwischen 1941 und  1945 20 000 
männliche Häftlinge verzeichnet, im Jugendlager 1000 weibliche Jugendliche. Vgl.: 
www.ravensbrueck.de/mgr/deutsch/frauen-kz/index.htm aufgerufen am: 18.02.2006 
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Im Rahmen unserer Forschungsarbeit sind zwei eigenständige Texte entstan-

den„Gedenkstätten als Orte der Menschenrechtsbildung“ ( Elisa Spiess) und „Recht vs. UN-

Recht?“, die jedoch in einem Kontext stehen.   

 

 

2.1  Einleitung  
 

Durch die Präsenz der Überlebenden, die mit ihren Berichten und Erzählungen die Men-

schenrechtsbildung in Ravensbrück grundlegend mitgestalten, mussten sich die Gedenkstät-

ten der Konfrontation mit der Frage, wie Menschenrechtsbildung in Gedenkstätten in Zukunft 

ohne Zeitzeuginnen aussehen kann, über lange Zeit nicht stellen. Ihr fortgeschrittenes Alter 

und ihr gesundheitlich teils kritischer Zustand fordern nun die Auseinandersetzung mit der 

Frage: Wie geht es ohne Zeitzeuginnen weiter? Und wie können wir solange sie noch leben 

für eine Zeit vorsorgen, zu der uns niemand mehr aus den eigenen Erfahrungen berichten 

kann oder dem wir unsere noch offenen Fragen stellen können? Ich möchte in meiner Arbeit 

am Beispiel von Ravensbrück die Rolle der Überlebenden in der Menschenrechtsbildung in 

Gedenkstätten untersuchen, und einen Ausblick wagen, in wie fern das Wegbleiben der Zeit-

zeuginnen diese beeinflussen wird. Des Weiteren werde ich in der Gedenkstättenpädagogik 

nach Möglichkeiten suchen, sich schon jetzt auf diese Situation vorzubereiten.  

Als Gerüst soll bei dieser Betrachtung ein Ansatz der Menschenrechtsbildung, der drei ver-

schiedene Bewusstseinsinhalte einschließt, fungieren. Die kognitiven, normativen und hand-

lungsgeleiteten Bewusstseinsinhalte können in drei Säulen gefasst werden. Diese sind die 

Säule der menschenrechtlichen Entwicklungsgeschichte, die Säule der emotionalen und 

verantwortungsorientierten Weiterbildung und die aus den ersten beiden Säulen hervorge-

hende auf Handlungsoptionen konzentrierte Säule.3

 

 

 

 

2.1 Das Selbstverständnis der Gedenkstätte Ravensbrück seit 1992
 

Da das Thema Menschenrechtsbildung eine sehr aktuelle, jedoch recht junge Diskussion im 

Rahmen der Bildungsarbeit in Gedenkstätten ist, werden wir den für unsere Forschung  zent-

ralen Begriff der Menschenrechtsbildung im Folgenden kurz erläutern. Menschenrechtsbil-

dung in Deutschland soll durch eine frühzeitige Verankerung der Bedeutung der Menschen-

rechte in den Köpfen und Herzen zu einer unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten auf-
                                                 
3 Vgl.: Mihr, Anja/ Rosemann, Nils: Bildungsziel: Menschenrechte. Standards und Perspektiven für Deutsch-
land. Schwalbach/Ts. 2004, S. 10-13 
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geklärten kritischen Öffentlichkeit beitragen4, die ihre Rechte kennt und in der Lage ist sich 

sowohl für die eigenen als auch für die Rechte anderer aktiv einzusetzen. Das impliziert, 

dass neben der Schul- und Jugendbildung auch die Erwachsenenbildung im Sinne von Wei-

terbildungen für Fachkräfte die in besonderem Maße mit menschenrechtlichen Fragen kon-

frontiert werden eine Rolle spielt5. Da erwachsene Besucher die Mahn- und Gedenkstätte 

Ravensbrück meist privat und in sehr kleinen Gruppen ohne Voranmeldung aufsuchen, ist 

die Bildungsarbeit in Ravensbrück hauptsächlich auf Jugendliche und junge Erwachsene 

ausgerichtet, die die Gedenkstätte in der Regel in Schulklassen oder im Rahmen verschie-

dener Freiwilligenprogramme besuchen. Die Motivation und die Herangehensweise der Ju-

gendlichen sind demnach grundverschieden, da der Gedenkstättenbesuch bei  Schulklassen 

meist nicht freiwillig sondern ein Teil des gemeinsamen Pflichtprogramms ist, während die 

Teilnehmer der Workcamps6 oder des Generationenforums7 sich freiwillig mit dem Thema 

beschäftigen.  

Ein zentraler Ansatz der Gedenkstätte ist die Arbeit mit dem Ort des ehemaligen Konzentra-

tionslagers Ravensbrück. Dieser soll im Anschluss kurz erläutert werden.  

Nach der jahrelangen militärischen Nutzung durch die Sowjetunion, stand 1992 zunächst 

primär die Aufgabe, Ravensbrück in einen würdigen Ort des Gedenkens umzugestalten, im 

Mittelpunkt. Ein würdiger Ort des Gedenkens soll heißen, den Überlebenden, denen an die-

sem Ort jedwede Würde genommen wurde, einen Ort zu geben, an dem sie als Mensch in 

den Vordergrund gestellt werden, an dem ihnen Aufmerksamkeit, Interesse und Würde ent-

gegengebracht wird, ihnen einen Ort zu geben, der ihre Geschichten erzählt, und deutlich 

Stellung bezieht zu den nationalsozialistischen Verbrechen die dort verübt worden sind. Die 

Vorraussetzung dafür war zunächst die Gestaltung und die Pflege des zu diesem Zeitpunkt 

teilweise sehr heruntergekommenen Lagergeländes. Dies wurde durch verschiedene Projek-

te wie z.B. Wettbewerbe zur Lagergestaltung, gefördert. Somit wurde in den folgenden Jah-

ren und mit Hilfe der Überlebenden versuchte dem Ort ein Gesicht zu geben, ihm das Ge-

sicht der Menschen die dort inhaftiert waren zu geben und ihn nicht als anonymen Ort des 

Holocaust stehen zu lassen.  

Des Weiteren konzentrierte sich die Gedenkstätte zunächst darauf, mehr über die Vergan-

genheit zu erfahren, sowie auf die Vermittlung des Wissens über die Geschichte und den 

Ort, und die Vermittlung des Ortes, die, ohne das Wissen über den selbigen, nach Sigrid 

Jacobeit nicht möglich wäre. Die pädagogische Umsetzung dessen war in den ersten Jahren 

                                                 
4 Vgl.: www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_page.php/_c-471/_nr-1/_lkm-561/i.html aufgerufen 
am: 18.02.2006   
5 Vgl.: www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_page.php/_c-471/_nr-1/_lkm-561/i.html aufgerufen 
am: 18.02.2006  
6 Workcamps werden in Teil 3 genauer betrachtet.    
7 Das Generationenforum bietet Jugendlichen aus ganz Deutschland die Möglichkeit sich für ein Wochenende in 
Ravensbrück zu treffen und dort u. a. gemeinsam mit Zeitzeugen über das Thema Holocaust und alle damit zu-
sammenhängenden Fragen zu diskutieren und zu arbeiten.  
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unter Sigrid Jacobeits Leitung eine standardisierte Gruppenführung die einen 15minütigen 

Vortrag am Modell des Lagergeländes umfasste. Das Modell des Lagergeländes entspricht 

einem architektonischen Modell des Lagergeländes, dass das gesamte Gelände mit sowohl 

den heute renovierten Aufseherinnenhäusern als auch den damals auf dem Lagergelände 

hinter einem Tor befindlichen Baracken und dem später errichteten Krematorium beinhaltet. 

Später wurde dieser kurze Vortrag auf eine ca. einstündige Führung über das Gelände er-

weitert, und bis heute in diesem Rahmen beibehalten.  

Sigrid Jacobeit legitimiert die Gedenkstätte als Ort der Menschenrechtsbildung damit, dass 

dort Menschen im negativen sowie im positiven gewirkt haben. Die Erkenntnis über die Mög-

lichkeiten menschlichen Handelns soll den Besuchern zeigen wozu Menschen in der Lage 

sind und ihnen einen Denkanstoß geben ihr eigenes Handeln zu hinterfragen und zu reflek-

tieren. Um dieses Wirken der Menschen dort sichtbar zu machen, ist es notwendig die Orte 

zu pflegen und sie nicht verfallen zu lassen. In unserem Gespräch legte Sigrid Jacobeit Wert 

darauf, den Begriff Menschenrechtsbildung durch „Menschenbildung“ zu ersetzen. Für sie 

sei die Gedenkstätte ein Ort der „Menschenbildung“, womit sie eher den Menschen selber, 

als seine Rechte bzw. seine Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Die Bildung für und 

am Menschen hat laut Sigrid Jacobeit mit den „großen Begegnungen“ einen enormen Schub 

bekommen. Unter den so genannten „großen Begegnungen“ sind hauptsächlich die großen 

Feierlichkeiten zum 50. und zum 60. Jahrestag zu verstehen. In  diesem Rahmen trafen sich 

nicht nur Schüler, Studenten und einzelne Zeitzeuginnen, wie es sonst öfter in Ravensbrück 

der Fall ist, sondern es begegneten sich mehr als 400 ZeitzeugInnen die ihre Familien, An-

gehörige und Freunde mitbrachten, und dem Ort damit ein ganz neues Gesicht gaben. 

Nämlich das Gesicht vieler froher, dankbarer und hoffnungsvoller Menschen, die sich an die-

sem Ort versammeln um an ihre Geschichte zu erinnern und sich dafür stark machen, dass 

so etwas nicht wieder passiert. Zwischen der ersten „großen Begegnung“ zum 50. Jahrestag 

der Befreiung im April 1995, und der Begegnung zum 60. Jahrestag im letzten Jahr sei ein 

Anstieg der „Menschenbildung“ zu sehen, den Sigrid Jacobeit sich mit der verstärkten päda-

gogischen Arbeit erklärt, worauf ich unter Punkt 2.3 näher eingehen werde. Dennoch ist das 

Thema Menschenrechtsbildung, so Sigrid Jacobeit und Matthias Heyl in unseren Interviews, 

bisher nicht explizit thematisiert worden, obwohl sich die Gedenkstätte seit Anbeginn der 

Aufnahme ihrer Funktion als Mahn- und Gedenkstätte angeblich durchaus über ihren Bil-

dungsauftrag bewusst ist. Die Gedenkstättenpädagogik, die mittlerweile einen erheblichen 

Teil der gesamten Gedenkstättenarbeit in Ravensbrück ausmacht, hat in den letzten Jahren 

einen ständigen Prozess der Weiterentwicklung erfahren. Dieser lässt auf eine positive Ent-

wicklung im Sinne der Menschenrechtsbildung hoffen.  
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2.2 Die Arbeit mit Zeitzeuginnen8 in Ravensbrück - Das Konzept der Begegnung
 

Das von Christina Reinhold-Häbisch und Kristin-Susanne Häselhoff für die Mahn- und Ge-

denkstätte Ravensbrück entworfene „Konzept der Begegnung“ bildet sowohl den Kern der 

Gedenkstättenarbeit, als auch der Gedenkstättenpädagogik. Das „Konzept der Begegnung“ 

arbeitet primär mit den Emotionen die die Überlebenden an diesem Ort bei den Besuchern 

hervorrufen. Um die Besucher auf dieser emotionalen Ebene zu erreichen, so Sigrid Jaco-

beit,  sei das Wissen über die Vergangenheit und über den Ort selber unerlässlich. Dieses 

reiche jedoch nicht aus um die Besucher dazu zu bringen, sich selbst und ihr eigenes Han-

deln zu reflektieren. Dazu muss es gelingen bei den Besuchern Emotionen zu wecken, die in 

der Lage seien einen solchen Prozess anzustoßen. Die Begegnungen mit den Zeitzeuginnen 

ermöglichen den Besuchern eine besonders intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, 

die ihnen im optimalen Fall die Aktualität dieser Verbrechen, wie z.B. der Folter, deutlich ma-

chen kann.  

Die Kraft und positive Energie die die Überlebenden trotz der schrecklichen Erfahrungen im 

Nationalsozialismus haben und bereit sind weiterzugeben, haben wir selber in unseren Ge-

sprächen und Interviews als unheimlich stark und motivierend empfunden. In diesen Informa-

tionen über sowohl schlechtes als auch gutes menschliches Handeln und in der Emotionali-

tät die der Ort  hervorrufen kann, liegen die Chance und zugleich die Stärke der Gedenkstät-

te, die ihr die Überlebenden gegeben haben. Matthias Heyl sieht in diesen Begegnungen 

außerdem die Chance, den Besuchern zu zeigen dass selbst die Schändung der Menschen-

rechte etwas Menschliches in den Menschen nicht zerstören kann. Dazu ein Zitat eines Teil-

nehmers des Generationenforums:  

 

„Ich habe gelernt, wie wichtig der Mut zum Überleben ist. Ich hätte nie gedacht, dass Men-

schen, die so Schlimmes erlebt haben, so positiv in die Zukunft gucken könnten. (…)“ Paul 

Z.9

 

Dass diese Menschen trotz oder eventuell gerade aufgrund ihrer Geschichte die Kraft haben 

sich immer wieder ihrer Geschichte zu stellen und bereit sind anderen Menschen davon mit-

zuteilen, kann diese positive Kraft und Energie auf den Zuhörer übertragen. Die Gedenkstät-

te hat es sich in diesem Sinne zur Aufgabe gemacht, individuelle Zeitzeugengespräche und 

Interviews mit Überlebenden für Schulklassen, Seminargruppen, Workcamps, Wissenschaft-

ler etc. zu unterstützen und zu vermitteln, um diese Erfahrungen möglichst vielen Menschen 

                                                 
8 Ich werde aufgrund der Tatsache dass Ravensbrück hauptsächlich ein Frauen-KZ war und wir während unserer 
Forschung vor Ort ausschließlich weibliche Überlebende angetroffen haben, im Folgenden ausschließlich von 
 Zeitzeuginnen sprechen. 
9 http://www.gedenkstaette-sachsenhausen.de/mgr/deutsch/dl/gf2005.pdf aufgerufen am 18.02.2006 
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zugänglich zu machen. Neben den Begegnungen im „kleinen Kreise“ arrangierte die Ge-

denkstätte in den letzten 14 Jahren die beiden bereits erwähnten „große Begegnungen“ zum 

50. und zum 60. Jahrestag der Befreiung. Des Weiteren organisiert die Gedenkstätte regel-

mäßig das Ravensbrücker Generationenforum, an dem interessierten Jugendlichen die Mög-

lichkeit geboten wird sich ein Wochenende gemeinsam mit den Zeitzeuginnen mit dem The-

ma Nationalsozialismus auseinander zu setzen. Das Forum bietet viel Platz und Zeit für Dis-

kussionen und persönliche Gespräche. Ein weiteres Zitat eines Teilnehmers des Generatio-

nenforums, das darauf schließen lässt, dass die Begegnung in diesem Fall die erhoffte und 

intendierte Reaktion erwirken konnte. Der erste Schritt im Sinne der Menschenrechtsbildung 

scheint funktioniert zu haben. 

 

„Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Treffen herausgehe. ... Ich wurde „durchgerüttelt, ge-

schüttelt“, obwohl ich vorher schon mit offenen Augen durch die Welt ging. Ich weiß jetzt, 

dass in allem meinem Tun und meinen Kontakten mit anderen die Friedenswahrung am 

wichtigsten ist.“ Raul S.10  

 

Die Begegnungen stehen und fallen mit der Bereitschaft, dem Engagement und der Motivati-

on der Mitarbeiter der Gedenkstätte. In Ravensbrück haben sowohl die Gedenkstättenleitung 

als auch die Mitarbeiter ihren Teil dazu beigetragen eine persönliche Beziehung zu den Ü-

berlebenden aufzubauen, die für ihre Motivation diesen Ort aufzusuchen und sich somit ihrer 

Geschichte zu stellen sicherlich sehr hilfreich ist. Das Konzept der Begegnung sei Sigrid Ja-

cobeit nach eine Form von Menschenbildung, wobei der Aspekt der Menschenrechte wenn 

überhaupt, eine eher beiläufige Rolle spielt. Diese Bemerkung wirft unumgänglich die Frage 

auf, ob die explizite Nennung der Menschenrechte eine hinreichende Bedingung der Men-

schenrechtsbildung ist.  

 

 

 

 

2.3 Gedenkstättenpädagogische Arbeit in Ravensbrück
 

Die aktuelle Debatte in der Menschenrechtspädagogik beschäftigt sich unter anderem mit 

der Frage, ob Gedenkstätten überhaupt Orte der Menschenrechtsbildung sein sollten. Diese 

Frage ist elementar wenn man sich mit der Rolle der Zeitzeugen in der Gedenkstättenpäda-

gogik auseinander setzen will. Die Gegner dieses Ansatzes begründen ihre Meinung damit, 

                                                 
10 http://www.gedenkstaette-sachsenhausen.de/mgr/deutsch/dl/gf2005.pdf aufgerufen am 18.02.2006 
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dass Gedenkstätten Orte des Scheiterns der Menschenrechte und somit ein Negativbeispiel 

sind. Matthias Heyl verbildlichte diesen Aspekt in unserem Interview folgendermaßen:  

„Gibt es nicht einen Ort an dem man zeigen kann, wie sexy Menschenrechte sind, wie gut 

dass es die gibt, statt an einem Ort anzufangen wo sie so geschunden worden sind.“  

Der Begriff Menschenrecht soll positiv besetzt werden, sie sollen attraktiv sein und die Ju-

gendlichen motivieren sich mit ihnen auseinander zu setzen. Befürworter der Menschen-

rechtspädagogik in Gedenkstätten entgegnen dieser Argumentation, dass gerade dieser Ort, 

ein optimaler Ort sei um die Wichtigkeit der Menschenrechte anschaulich zu machen, da sie 

dokumentieren zu was Menschen in der Lage sind wenn sie diese missachten. 

Ein weiterer Aspekt dieser Diskussion ist, der Zugang zu den Jugendlichen über die Identifi-

kation mit den Opfern. Diese ist elementar um die Jugendlichen emotional zu erreichen. Die 

Tatsache dass vor allem pubertierende junge Männer sich in diesem Alter nicht mit schwa-

chen und geschundenen KZ-Häftlingen identifizieren wollen oder können erschwert die pä-

dagogische Arbeit in dieser Hinsicht enorm, so Matthias Heyl. Die Begegnung mit Zeitzeu-

ginnen kann diesen Prozess der Identifikation mit der eigenen Person zwar nicht verstärken, 

aber vielleicht die Identifikation mit einer nahe stehenden Verwandten wie einer Tante oder 

Großmutter. Diese emotionale Nähe, kann hierbei von Vorteil sein um die Jugendlichen dazu 

zu bringen sich dem Thema zu öffnen.  

Vor allem von Schulen, Lehrern und Eltern werden immer noch hohe Erwartungen an die 

Gedenkstätten herangetragen. Diese entsprechen meist der sehr kritisch zu betrachtenden 

Präsentation der Gedenkstätte als „Schaustelle des Bösen“. Obwohl die meisten Besuche in 

Gedenkstätten nur von kurzer Dauer sind, wird von den Gedenkstätten erwart, dass sie ei-

nen Denkprozess, eine Entwicklung oder sogar eine Einstellungsänderung bei den Jugendli-

chen bewirken sollen. Um diese zu erzielen muss der zeitlich meist knapp bemessene Be-

such in der Gedenkstätte besonders „intensiv“ sein. Anders gesagt, soll der Ort mit seiner 

Authentizität und Dokumentation über grausames menschliches Handeln einen „Schock“ bei 

den Besuchern hervorrufen. Diesem Schock kann neben der erwünschten Reaktion des Ent-

setzens, was im optimalen Falle die Hinterfragung des eigenen Handelns zur Folge hat, auch 

die entgegen gesetzte Reaktion folgen. Sowohl die von den Jugendlichen wissentlich sozial 

erwünschte Reaktion der Betroffenheit, als auch die völlige Ablehnung oder das teils gespiel-

te Desinteresse sind meist in der Hilflosigkeit der Jugendlichen mit der Konfrontation der 

Thematik begründet. Hier versucht der Pädagoge Matthias Heyl die Jugendlichen besonders 

ernst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass sowohl er als auch viele andere Erwachsene 

und Gedenkstättenmitarbeiter häufig nicht damit umgehen können und vor den gleichen 

Problemen stehen wie die Jugendlichen selber. Da weder die AEMR noch einzelne Men-

schenrechte den Überlebenden präsent sind, bzw. sie ihnen besonders in diesem Kontext 

der eigenen Geschichte nicht geläufig sind, wird die Möglichkeit, den Focus der Jugendli-
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chen und der Besucher generell auf die positive Entwicklung nach dem Holocaust, nämlich 

die Einführung der Menschenrechte als universelles Rechtsgut zu legen, leider kaum ge-

nutzt. Diese Möglichkeit würde der ersten Säule der Menschenrechtsbildung entsprechen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl das Konzept der Begegnung, als auch 

die pädagogische Arbeit mit den Jugendlichen auf dem emotionalen Zugang basieren, den 

der Ort Ravensbrück und die Überlebenden in der Lage sind herzustellen. Bisher nicht ein-

gegangen wird hingegen auf die erste Säule der menschenrechtlichen Entwicklungsge-

schichte, sowie auf die auf Handlungsoptionen konzentrierte dritte Säule.  

 

2.4  Aktuelle Entwicklung und Auseinandersetzung mit der Thematik der  
 Zeitzeuginnen
 

Durch die aktive Mitgestaltung der Gedenkstätte, sei es durch die Gestaltung des Zellen-

baus, in dem jede in Ravensbrück vertretene Nation eine Zelle selbst gestaltet hat, oder 

durch die Entstehung der Jugendbegegnungsstätte in den ehemaligen Aufseherinnenhäu-

sern, haben die Überlebenden den Ort geprägt und ihm somit einen Teil ihrer, wie Sigrid Ja-

cobeit es formulierte, „unglaublichen Kraft“, übertragen.  

Wenn die Möglichkeiten der Begegnung und des Austausches mit den Zeitzeugen nicht 

mehr gegeben sein werden, liegt es an dem Ort diese „Kraft“ die ihm die Überlebenden ge-

geben haben, weiter zu tragen, zu vermitteln und spürbar zu machen. Ob diese „Übertra-

gung“ funktioniert ist aufgrund der heterogenen Wahrnehmung und Sensibilität für solche 

Eindrücke fraglich, bleibt aber dennoch abzuwarten. Des Weiteren wird bislang nicht jedes 

Interview und jede Begegnung mitgeschnitten und aufgezeichnet, was notwendig wäre um 

so viel wie möglich von den Überlebenden für die folgenden Generationen aufzubewahren 

und zu erhalten. Obwohl die Quellen die die Erzählungen und Erinnerungen der Zeitzeugin-

nen bieten authentischer kaum sein könnten, muss man sich darüber im Klaren sein, dass 

sich diese durch die vielen Interviews und Gespräche untereinander mittlerweile oftmals 

vermischen und als wissenschaftliche Quellen durchaus kritisch zu betrachten sind. Dennoch 

sollten wir, wie Sigrid Jacobeit es formulierte, versuchen diesen „Schatz“ so gut es geht zu 

„sammeln“ und zu „hüten“. Wenn uns diese Optionen nicht mehr zu Verfügung stehen wer-

den, sollten wir auf Mitschnitte und aufgezeichnete Interviews zurückgreifen können, wie 

Batheva Dagan es sagte: „wenn wir nicht mehr da sind, dann schaut ihr unsere Gesichter in 

den Videos an“. Auch wenn die Wirkung dieser Medien nicht mit den Eindrücken die die Ü-

berlebenden im persönlichen Gespräch auf uns haben zu vergleichen ist, ist es ein Anden-

ken, das vielleicht doch ein bisschen von der positiven Energie der Überlebenden vermitteln 

kann.  
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Sowohl Matthias Heyl als auch René Mounajed11 plädieren für eine Förderung der Zusam-

menarbeit zwischen Lehrern und den Gedenkstätten. Förderlich wäre in diesem Sinne eine 

bessere Vorbereitung in den Schulen die intensiver und besser auf den Besuch in der Ge-

denkstätte abgestimmt wäre. Somit könnte die Gedenkstättenpädagogik dort einsetzen und 

unterstützend oder ergänzend zu den Unterrichtseinheiten der Schule bzw. der Lehrer mit 

dem was sie kann beitragen. Die Zusammenarbeit mit anderen Instituten ist zwar im Ge-

spräch, wurde bisweilen allerdings noch nicht realisiert. Ideen für gemeinsames Projekt mit 

dem Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin liegen vor und warten darauf umgesetzt 

zu werden.   

Die beiden von uns als teilnehmende Beobachter untersuchten Workshops, die im Anschluss 

von Katharina dokumentiert, verglichen und erläutert werden, zeigen zwei Optionen der Um-

setzung der Menschenrechtsbildung ohne Zeitzeugen. 

 

 

2.5 Fazit 
  

Während unserer Forschung in Ravensbrück stellte sich heraus, dass nicht nur der Umgang 

mit den Zeitzeugen in Hinblick auf ihr absehbares Wegbleiben überdacht werden müsste, 

sondern dass auch die momentane Umsetzung der noch möglichen Begegnungen mit den 

Zeitzeuginnen, besonders unter dem Aspekt der Menschenrechtsbildung, optimiert werden 

kann. Wie wir herausgefunden haben, ist die Gedenkstätte sich zwar über ihre Verantwor-

tung in Hinblick auf die Menschenrechtsbildung bewusst, die direkte namentliche Benennung 

dieser, bzw. die normative und die handlungsbezogene Dimension derselbigen ist bisweilen 

allerdings nur recht selten in Ravensbrück zu finden. 

Dennoch bietet die Gedenkstätte einen möglichen Ort und die Zeitzeuginnen einen mögli-

chen Zugang, über den Menschenrechtsbildung funktionieren kann. Die Zeitzeuginnen könn-

ten einen beachtlichen Teil zu dem emotionalen und verantwortungsorientierten Zugang der 

die zweite Säule der kognitiven Menschenrechtsbildung formiert, beitragen.  

Um die Begegnungen mit den Zeitzeuginnen im Sinne der Menschenrechtsbildung zu opti-

mieren, ist eine Einbettung in den menschenrechtlichen Kontext unerlässlich. Damit ist ge-

meint, dass neben der menschenrechtlichen Entwicklungsgeschichte auch die „handlungs-

orientierte“ Säule stärker in die Gedenkstättenarbeit integriert werden müssten. Diese Ein-

ordnung ist in der Gedenkstätte bisher nicht besonders ausgeprägt, da die Diskussion um 

die Menschenrechtsbildung und Pädagogik in Gedenkstätten noch recht jung ist, und im 

                                                 
11 René Mounajed ist Historiker und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Georg-August-Universität 
Göttingen. Er beschäftigt sich u. a. mit den Aufgaben der Geschichtsdidaktik an KZ-Gedenkstätten und referierte 
dazu 2005 im Rahmen der Sommeruniversität Ravensbrück.    
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Selbstverständnis der Gedenkstätte noch nicht konkret miteinbezogen worden ist.12 Da-

durch, dass den Zeitzeuginnen selber, die Begrifflichkeit der Menschenrechte nicht geläufig 

ist, wird die Einbeziehung der normativen und der handlungsorientierten Ebene in die Men-

schenrechtsbildung vor Ort durchaus erschwert. Auch wenn einzelne Elemente der Men-

schenrechtsbildung bereits realisiert werden, müssen die Menschenrechte als solche thema-

tisiert werden, um von einem Ort der Menschenrechtsbildung sprechen zu können.  

Dieser Zugang, der die Jugendlichen hauptsächlich über die Unrechtserfahrungen erreicht, 

wird von Katharina in ihrem Beitrag zu der Rolle der Unrechtserfahrung in der Menschen-

rechtsbildung in Gedenkstätten näher erläutert.  

Die Tatsache, dass, wie Frau Jacobeit es formulierte, das Wissen über die Menschenrechte 

und die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten jedes Einzelnen monolithisch einher ge-

hen, und somit die Pflicht die Menschenrechte zu achten wie selbstverständlich die Erinne-

rung begleitet, bringt die Relevanz des Wissens sowohl über die Menschenrechte als auch 

über die Geschehnisse in Ravensbrück sehr deutlich zum Ausdruck. 

Während unserer Forschung ist mir vor allem deutlich geworden, wie wichtig es wäre, in 

Seminaren und Workshops gemeinsam, sowohl mit Jugendlichen als auch mit Erwachsenen 

zu überlegen, welche Gedanken, Fragen und Probleme die nachfolgenden Generationen 

beschäftigen könnten, um die Chance zu nutzen den Überlebenden diese Fragen jetzt zu 

stellen.  

Des Weiteren, sollte den Überlebenden, auch insbesondere aufgrund der auf Authentizität 

bedachten Philosophie der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, möglichst viel Anteil an 

der Gestaltung der Gedenkstätte eingeräumt werden. Es wäre sinnvoll sich schon jetzt Ge-

danken darüber zu machen welche Entscheidungen in den nächsten Jahren anfallen können 

bzw. anstehen werden, bei deren Lösung die Überlebenden helfen können, bzw. womit sie 

ihre „Handschrift“ noch deutlicher sichtbar machen können.  

Für die Vorbereitung der Gedenkstätte auf die Gruppen, wären außerdem genauere Informa-

tionen über die Gruppen, wie z.B. Alter, Wissensstand und Interessen der Teilnehmer wich-

tig, und ein zeitlich etwas größerer Rahmen für die Arbeit der Pädagogen mit den Gruppen 

förderlich. 

Trotz der umfangreichen Interviews, Gespräche, Literaturrecherche und teilnehmenden Beo-

bachtungen fällt es schwer ein allgemein geltendes Fazit zu ziehen. Gerade die Zeitzeugen-

gespräche haben unsere professionelle „Forscherdistanz“, wie bereits anfänglich erwähnt, 

auf die Probe gestellt. Deutlich wurde mir das vor allem beim Schreiben, was sich u. a. darin 

äußerte, dass es mir sehr schwer fiel die Situation in Bezug auf das „Wegbleiben“ der Zeit-

zeuginnen zu formulieren. Aber ich denke gerade diese Nähe und dieses Vertrauen das uns 

                                                 
12 Was sich u. a. darin zeigt, dass Sigrid Jacobeit die Begrifflichkeit „Menschenbildung“ der der Menschen-
rechtsbildung vorzieht.  
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Ewa, Batheva und Agnes entgegen gebracht haben, hat diese Begegnungen so intensiv und 

bedeutsam für uns gemacht.  

Das Vertrauen und die Hoffnung, die diese Frauen trotz ihrer unvorstellbar schrecklichen 

Erfahrungen, in uns als Menschen setzen, hat unsere Meinung hinsichtlich der Brisanz der 

Menschenrechte und im besonderen der Menschenrechtsbildung nicht nur bestätigt sondern 

auch noch verstärkt. 

 
 
3. Recht vs. UN-Recht ? 
 
3.1 Einleitung 
 

Grundlegend und permanent präsent während unserer Forschung in der Mahn- und Ge-

denkstätte Ravensbrück war die Reflektion meiner eigenen Emotionen und Empfindungen 

bei der ersten Konfrontation mit der Zeit sowie den Geschehnissen des Holocaust. In der 

Erinnerung waren es negative Gefühle, die sich aus der Retrospektive nur annähernd be-

schreiben lasse. Schock, Ekel, Fassungslosigkeit und eine äußerst starke Irritation stellten 

sich immer wieder im Bezug auf Holocaust und Konzentrationslager als Orte der Verbrechen 

ein.  Nicht zuletzt war auch meine Unfähigkeit, mit diesen Empfindungen, den entstandenen 

Bildern und andererseits auch der fehlenden Imagination umgehen zu können, der Motor, 

um sich in wiederkehrenden Abständen und dennoch in einer gewissen Regelmäßigkeit mit 

diesem Thema auseinanderzusetzen. 

René Mounajed, Geschichtsdidaktiker aus Göttingen, bezeichnet dieses Phänomen als  

`Emotionsdefizit`13 René Mounajed sieht dieses Emotionsdefizit als Grundlage der Gedenk-

stättenpädagogik, deren Bestandteil u.a. die Menschenrechtsbildung sein soll. 

In Bezug auf Gedenkstättenarbeit und Menschenrechtsbildung äußert sich Heiner Bielefeldt, 

Leiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte, während seines Vortrags an der Som-

meruniversität in Ravensbrück folgendermaßen: „ Der Stellenwert der Menschenrechte als „ 

unveräußerliche“ Rechte sowie die inhaltlichen Konturen der einzelnen Gewährleistungen 

erschließen sich in Blick auf historische Unrechtserfahrungen. Anhand erfahrener Verweige-

rung freier und gleichberechtigter Zugehörigkeit tritt die Bedeutung politisch-rechtlicher 

Schutzmechanismen zur Gewährleistung diskriminierungsfreier Lebensführung und Zugehö-

rigkeit zu Tage. Die Erinnerung an erfahrenes Unrecht bildet daher einen integralen Bestand-

teil der Menschenrechtspädagogik.“14

                                                 
13 René Mounajed, Handout zu seinem Workshop „ Über die Aufgaben der Geschichtsdidaktik an KZ Gedenk-
stätten – oder: Ravensbrück meets Hiroshima“, Sommeruni Ravensbrück am 24.8.2005. 
14 Heiner Bielefeldt, Abstract zu seinem Vortrag „ Gedenkstättenarbeit und Menschenrechtsbildung, Sommer-
universität Ravensbrück am 24.8.2005 
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Aus diesen Aussagen möchte ich die These entwickeln, dass eine Verschmelzung beider, 

nämlich einerseits die Erinnerung bzw. das Aufmerksammachen auf Unrecht und anderer-

seits die emotionale Reaktion auf dieses die Voraussetzung bzw. der Auslöser ist, sowohl 

aktiv als Lehrender oder passiv als Lernender sich mit Menschenrechtsbildung zu befassen. 

Aktiv, also Lehrende, sind in diesem Zusammenhang die ModeratorInnen, die sich im Vorfeld 

im Rahmen der Vorbereitungen mit Menschenrechten und Menschenrechtsbildung ausei-

nandergesetzt haben. Man kann auch von Experten sprechen. Passiv sind im Gegensatz die 

Lernenden. Die Teilnehmer von Workshops oder anderen Bildungsveranstaltungen. Ihr Vor-

wissen bezüglich der Menschenrechte ist im Allgemeinen geringer als das der Lehrenden. 

Lehrend und Lernend entspricht der klassischen Lernsituation. Natürlich können diese Rollen 

im Verlauf eines Workshops auch verschwimmen, so dass sie nicht mehr klar erkennbar 

sind. Ebenfalls ist es möglich, dass aus Lehrenden Lernende und umgekehrt werden. 

Meine zweite These besagt, dass bei der Menschenrechtsbildung das Unrecht, die Unrecht-

serfahrung und vor allem negative Emotionen im Zentrum stehen. 

Empirisch lässt sich dies anhand der beiden Menschenrechtsworkshops nachvollziehen, die 

im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. 

Die beiden von uns besuchten Workshops fanden am 4.8.2005 in der Jugendbegegnungs-

stätte Ravensbrück statt. Die TeilnehmerInnen waren junge Menschen, die im Durchschnitt 

20 Jahre alt waren und die im Rahmen der Work Camps die zwei Wochen in Ravensbrück 

verbrachten. Zum einen VJF ( Vereinigung junger Freiwilliger). Zum anderen das SCI ( Ser-

vice Civil International), das zu einer der ältesten Friedens- und Freiwilligenorganisationen 

gehört. Beide Gruppen standen unter dem Motto „ Work and Study“. Die Menschenrechts-

workshops, wie auch andere Aktivitäten wie Ausflüge oder Recherchearbeiten zählten zum 

Part „ Study“.15 Die Gruppen setzten sich international zusammen. Das SCI bestand aus 13 

weiblichen Mitgliedern aus Polen, Schweden und Deutschland. Das andere Camp hatte so-

wohl weibliche als auch männliche TeilnehmerInnen. Insgesamt 15 junge Menschen aus den 

verschiedensten Ländern von Österreich bis Kanada nahmen daran teil. 

Das heißt, wir konnten von jungen, engagierten, aktiven und an Geschichte interessierten 

Menschen ausgehen, die bereits einige Tage an und mit dem Ort Ravensbrück gearbeitet 

hatten, und somit auch durch Zeitzeugengespräche um den Ort wussten. Beide Workshops 

stellten keinen fest integrierter Bestandteil in die Gedenkstättenpädagogik dar und wurden 

speziell mit und für die Work Camps durchgeführt. Getrennt voneinander besuchten die 

Camps die Workshops. Diese folgten den Prinzipien des Erfahrungslernens, der Kooperation 

und der Partizipation.16

 

                                                 
15 Während des Parts des „Working“ verrichteten die TeilnehmerInnen Arbeiten auf dem Gelände der Gedenk-
stätte, wie z.B. das Errichten von Zäunen oder das Anlegen von Wegen. 
16 Handbuch zur Menschenrechtsbildung, Kompass, S.36 f 
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3.2 Workshop 1: One World Association
 

Der erste Workshop, der im Folgenden Workshop 1 genannt werden soll, wurde geleitet 

durch vier junge Moderatorinnen eines Traveller Camps17. Grundlage dafür war „ Rózni – 

Równi. Educational Programme. Handbook for leaders of lessons on human rights is-

sue.”18Dieses Handbuch wurde ebenfalls im Rahmen eines Workshops des Traveller Camps 

durch die Moderierenden erarbeitet und im Sommer 2005 über mehrere Monate europaweit 

vorgestellt und genutzt. Das Traveller Camp arbeitete unabhängig von der Gedenkstätte.  

An diesem Menschenrechtsworkshop in Ravensbrück nahmen wir aktiv teil. Der Einstieg 

wurde intuitiv gestaltet durch die Aufgabe, sich vorzustellen, auf einer einsamen Insel zu 

stranden, dieser einen Namen zu geben und drei Regeln aufzustellen, die das Zusammenle-

ben bestimmen sollten. In Kleingruppenarbeit setzten wir die Ideen zeichnerisch um, stellten 

sie vor und diskutierten darüber. Da sich die Frage jede Gruppe stellen musste, wie und un-

ter welchen Konditionen  Zusammenleben funktionieren kann, wurden auf diese Weise die 

Menschenrechte legitimiert. Im weiteren Verlauf des Workshops legten die Moderatorinnen 

großen Wert auf Schlüsselbegriffe wie ìndividual, universal, natural and inalienable, opera-

ting vertically.19 Es ging demnach vordergründig um das so genannte Empowerment, das 

damit umschrieben werden kann, dass man die Menschenrechte und deren Institutionen 

kennen lernen muss, um mit ihnen argumentieren zu können.20 Sie gestalteten den Work-

shop als eine klassische Lernsituation und traten dabei als Experten auf, die die Aussagen 

berichtigten, ergänzten oder bestätigten. Die Moderatorinnen ihrerseits waren sehr um Ob-

jektivität und fundierte Antworten bemüht, obwohl von den Teilnehmerinnen auch brisante 

Gegenwartsthemen wie z.B. die USA und Guantanamo Bay thematisiert wurden. Diese 

Themen, die Irritationen hervorriefen, sind für die Teilnehmerinnen interessant und wurden 

emotional belegt. Die Einwände und Diskussionsbeiträge folgten schnell und relativ laut auf-

einander. Empörung, Wut und Verständnislosigkeit wurden an die Moderatorinnen herange-

tragen. Diese reagierten in Form von Sachverhalten, Definitionen und Erklärungen von Me-

chanismen der Menschenrechte. Nur einmal bezog sich eine Moderatorin Stellung auf die 

Argumente der jungen Frauen, indem sie einem Einwand begegnete: „ Meiner Meinung nach 

gehen die USA zu weit“21 Diese Aussage blieb unbesprochen. Insgesamt wurde auch der 

Unmut der Teilnehmerinnen, die mit der sachlichen Ebene nicht zufrieden waren, deutlich. 

Dies wurde uns erzählt, als wir in den Pausen das Gespräch suchten. ` Das kann nicht sein`, 

                                                 
17 www.jedenswiat.org.pl 
18 One World Association, Service Civil International Polska, Poznan May 2003. 
19 Ebd.S.11 ff, individual: rights are always given to individuals and not to a group of people; universal: they are 
given to all people all over the world; natural: we have rights since our birth; inalienable: no one can be deprived 
of rights and no one can renounce them, we cannot sell them; operating vertically: it means that human rights 
concern only relations between an individual and state authority and not between particular people. 
20 Kompass, S. 
21 Gesprächsnotizen vom 4.8.2005 
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` Das reicht nicht` waren O-Töne der kurzen Gespräche. Im Allgemeinen kann die vorherr-

schende Stimmung als ernst, getragen und teilweise auch gereizt beschrieben werden. Vor 

allem wurden die Menschenrechte an sich in Frage gestellt, als unzureichend empfunden 

und somit abgewertet ( `Welchen Sinn haben die dann überhaupt?`). 

 

 

3.3 Workshop 2: Kompass
 

Der zweite Workshop (Workshop 2) wurde von Thomas Kunz auf Basis des Kompass für 

schulische und außerschulische Menschenrechtsbildung der Bundeszentrale für politische 

Bildung22 geleitet. Thomas Kunze ist in der Gedenkstätte tätig und bezeichnete sich in einem 

kurzen Gespräch vor dem Workshop ausdrücklich nicht als Experte für Menschenrechte. Er 

hat sich mit Hilfe des Kompasses auf den Workshop vorbereitet.23 Im Gegensatz zu Work-

shop 1 waren wir hier nur als Beobachterinnen anwesend, weil wir während des ersten 

Workshops durch unsere Kenntnisse zu großen inhaltlichen Einfluss auf den Verlauf nah-

men. Die erste Aufgabe verlangte von den TeilnehmerInnen Reflektionen über sich selbst 

und ihr Verhältnis zu Geschichte und Menschenrechten. In einem dreigeteilten Kreis sollten 

Assoziationen zu den einzelnen Feldern notiert und dann besprochen und ausgetauscht 

werden. Diese Situation setzte eine große Bereitschaft voraus, den anderen sehr persönliche 

Dinge mitzuteilen.  Es folgten weitere Assoziationsspiele, die zumeist aus dem Kompass 

stammten. Die Interaktion unter den TeilnehmerInnen spielte meiner Meinung nach eine 

größere Rolle als bei Workshop 1.  Bei dem Pantomimenspiel, das dann folgte, stellten sich 

die TeilnehmerInnen in zwei Reihen einander gegenüber. Dabei ist eine Person der aktive 

Part und die andere übernimmt die  Funktion des Spiegel, also die der Nachahmenden. Die-

se Rollen wechselten nach jedem Durchlauf. Es begann neutral, mit der Aufgabe, sich so zu 

verhalten, als wenn man gerade aufgestanden wäre und nun in den Spiegel schaut. Diese 

Übung sollte die TeilnehmerInnen an die eher irritierende Situation gewöhnen, dass einem 

unmittelbar die eigenen Verhaltensweisen und Gesten vorgeführt werden.  In der zweiten 

Phase sollten nun wichtige Menschenrechte wie Frauenrechte, das Recht auf Religionsfrei-

heit oder das Recht auf  Nahrung dargestellt und nachgeahmt werden. Dies diente dazu, die 

Klischees, Muster, Bilder und Stereotypen den Teilnehmern vorgeführt und somit deutlich 

gemacht werden.  Zum Beispiel entschied sich ein Teilnehmer dafür, das Recht auf Religi-

onsfreiheit so darzustellen, indem er sich ein Kopftuch aufsetzte. Dies zeigte für mich, dass 

er als erstes auf dem Islam zurückgriff, der Anspruch auf das Recht hatte und den Islam mit 

                                                 
22 Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsches Institut für menschenrechte, Europarat (hg.):Kompass, 
Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, Berlin Bonn Bu-
dapest 2005. 
23 Gesprächsnotizen vom 4.8.2005 
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dem Tragen des Kopftuches verband. Die dritte Aktion trug den Namen „Act it out“24. Es bil-

deten sich Kleingruppen, die zusammenarbeiteten. In den Gruppen tauschten sich die Teil-

nehmerInnen über Menschenrechte aus. Charakteristisch bei dem Austausch waren der poli-

tisch-historische und kulturelle Hintergrund der einzelnen TeilnehmerInnen. Dann wählten sie 

aus den einzelnen Berichten zwei Situationen aus, die sie in Form eines Standbilds panto-

mimisch darstellen. Die Übrigen sollten das Gezeigte dem richtigen Sachverhalt zuordnen. 

Im Ergebnis entstanden Skulpturen, undynamische Bilder, die aus vier bis fünf Personen 

bestanden. Alle Standbilder zeigten ausschließlich Menschenrechtsverletzungen. Hieraus 

ergeben sich für mich verschiedene Fragen: Was bedeutet das? Werden für die Teilnehme-

rInnen Menschenrechte nur durch deren Verletzungen sichtbar? 

Dennoch war die offene Lernsituation entspannt und hatte einen positiven, zustimmenden 

Grundton. Es gab von Thomas Kunz keine Berichtigungen oder Ergänzungen während der 

aktiven Phase, da diese seiner Meinung nach dem intuitiven Zugang zum Feld der Men-

schenrechte dienen sollte.25  

Erst am Ende des zweistündigen Workshops mit der VJF händigte Thomas Kunz eine Kopie 

der zusammengefassten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus. Diese 

ist im A 5 Format, was der Überschaubarkeit dient.  

Die Workshops dienten dem VJF-Camp als Vorbereitung auf ein Medienprojekt, das am 

nächsten Tag folgte und in dessen Rahmen sich die Jugendlichen mit Menschenrechten in 

Ravensbrück und Fürstenberg auseinandersetzen sollten. Dafür hatten sie drei Tage Zeit 

und erhielten technische Unterstützung. Zum einen entstand eine Power-Point-Präsentation 

mit digitalen Fotografien der Gedenkstätte. Zum anderen drehte der restliche Teil der Gruppe 

einen Film, der hauptsächlich Fürstenberg und seine EinwohnerInnen thematisierte. Die 

TeilnehmerInnen führten standardisierte Interviews mit den EinwohnerInnen, u.a. auch mit 

dem Pfarrer der Stadt Fürstenberg., die Partner für standardisierte Interviews waren. Inhalte 

waren zum Beispiel das Verhältnis von Erinnerung, Gedenkstätte und Tourismus oder wie es 

ist, in Fürstenberg und damit in unmittelbarer Nähe zur KZ Gedenkstätte zu leben. Dabei ist 

mir aufgefallen, dass sowohl Menschenrechte als auch deren Schlüsselbegriffe und Doku-

mente weder in der Power Point Präsentation noch im Film aufgegriffen, erwähnt und disku-

tiert wurden.  

Trotz der beiden Workshops, wobei in dem des Traveller Camps der Fokus auf dem theore-

tischem Basiswissen lag und der Workshop 2 einen intuitiven Zugang zum Feld der Men-

schenrechte bot, konnten diese Erfahrungen nicht in das Medienprojekt übertragen werden. 

Daher stellt sich hinsichtlich meiner ersten These, dass die Verbindung von Emotion und 

Erinnerung an Unrechtserfahrungen die beste Voraussetzung für Menschenrechtsbildung 

                                                 
24 Kompass, Handbuch zur Menschenrechtsbildung in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit, S. 
199  
25 Gesprächsnotizen vom 4.8.2005 
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sind, nun die Frage, unter welchen Umständen ein anderes Ergebnis zu erwarten gewesen 

wäre. Sind Menschenrechte schwer fassbar? Oder liegt die Schwierigkeit in der Übertragung 

und Anwendung auf andere Gebiete? 

 

3.4 Un - Recht und Un - Rechtserfahrungen – eine Analyse
 

Bei der Verifizierung meiner zweiten These, die besagt, dass das Unrecht und die dadurch 

hervorgerufenen Emotionen eine entscheidende Rolle in den Menschenrechtsworkshops 

spielen, sollen nun diese dahingehend betrachtet werden.  

Im Workshop 1 reagierten wie bereits erwähnt die Teilnehmerinnen auf gewisse Themen 

sehr emotional, was im Gegensatz zur sachlichen Vortragsweise der Moderatorinnen stand.  

Aber das Programm des Traveller Camps griff auch auf die Unrechtserfahrung zurück: 

„ Wenn ihr in zwei Stunden euer zu Hause verlassen müsstet, was würdet ihr mitnehmen? 

Was würdet ihr am meisten vermissen?“26

Nun sollte jede Teilnehmerin, also auch wir, darüber nachdenken und sich mit anderen aus-

tauschen. Nach anfänglicher Stille, begann die Kommunikation. Es fiel mir schwer, mich auf 

diese Aufgabe einzulassen. Am Ende der Gesprächsrunde sagte die Moderatorin: „ So fühlt 

sich ein Flüchtling.“27 Empathie wurde von uns eingefordert. Empathie in eine Situation, die 

noch keiner von uns tatsächlich erlebt hatte. Es war demnach eine Aufgabe für unsere Vor-

stellungskraft, wobei diese gleichzeitig negative Empfindungen hervorrief. Dass dies den 

anderen Teilnehmerinnen der Zugang dazu auch schwer fiel, zeigte der zögerliche Anfang 

der Gespräche. Eine Unrechtserfahrung wurde also künstlich erzeugt.  Die Intention, imagi-

när erfahrenes Unrecht zu evozieren, beschreibt bereits die Bedeutung, die der Unrechtser-

fahrung innerhalb der Menschenrechtsbildung zukommt. Die sich daran anschließende Fra-

ge an die Teilnehmerinnen: „ Was können wir für Flüchtlinge tun?“28 griff dieses emotionale 

Defizit als Impuls auf. Die negativen Emotionen bei der Vorstellung legitimierten und forder-

ten demnach das Engagement der Teilnehmerinnen ein. Dies entsprach einem der Ziele der 

Menschenrechtsbildung, die im Kompass formuliert werden, nämlich `das Entwickeln von 

Empathie und Solidarität mit anderen und solidarisches Engagement für Menschen, deren 

Rechte in Gefahr sind.`29 Außerdem wurde die Kette von Kognition – Emotion – Aktion30 in 

die  Realität umgesetzt.  

Zudem zeigte der Workshop 1, dass die emotionale Belegung von Sachverhalten und Inhal-

ten einerseits einer Selbstständigkeit unterliegt, die nicht plan- oder lenkbar ist. Andererseits 

                                                 
26 Gesprächsnotizen vom 4.8.05 
27 ebd. 
28 Ebd. 
29 Kompass, S. 19 
30 ebd. S.17 
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wird die emotionale Komponente einer Unrechtserfahrung nutzbar gemacht, um Anliegen 

und Erwartungen zu verdeutlichen. 

Workshop 2 unter der Leitung von Thomas Kunz zeigte bei der dritten Übung, dem Skulptu-

renbau, das Phänomen, dass Menschenrechte in Form von Menschenrechtsverletzungen 

visualisiert worden sind. Auch die Kommunikation und der Austausch im Vorfeld, um die 

Skulpturen zu entwickeln, waren bestimmt durch Berichte über selbst erlebte bzw. anderwei-

tig wahrgenommene Menschenrechtsverletzungen, also Unrechtserfahrungen. Hier wurde 

demnach von den TeilnehmerInnen selbst das Unrecht thematisiert und in den Mittelpunkt 

gestellt. Zumeist wurden die pantomimisch dargestellten Situationen von den anderen richtig 

benannt.  

Menschenrechte als eigentliche Thematik wurden durch ihre Negation definiert. Die Teil-

nehmerInnen selbst haben die emotionale Betroffenheit über erfahrenes Unrecht als Potenti-

al genutzt, um miteinander zu kommunizieren und zu agieren. Die TeilnehmerInnen alle ver-

tretenden Nationalitäten berichteten alle über Situationen, die von ihnen als Menschen-

rechtsverletzung kategorisiert worden sind. Sie zeigten damit ihre Sensibilisierung für Un-

recht. 

Im Gegensatz zum Workshop 1 wurde hier eher mit den ´spontanen` Emotionen gearbeitet. 

Aber letztlich war in beiden Workshops an denen wir teilnahmen für den Zeitraum des ge-

meinsamen Arbeitens, die Motivation, sich mit Menschenrechten auseinanderzusetzen ge-

geben. 

Allerdings scheint es problematisch, die Erkenntnisse und Erfahrungen zu übertragen. 

 

3.5 Fazit
 

Im Kontext dieser Beobachtungen und Ergebnisse ergeben sich mehrere Fragen, die meiner 

Meinung nach wichtige Eckpunkte der Menschenrechtsbildung überhaupt darstellen. 

Wo liegen z.B. die Gründe dafür, dass es den Teilnehmer der Medien-AG’s nicht gelang, die 

Thematik der Menschenrechte auf die mediale Aufarbeitung zu übertragen? Was ist die 

Konsequenz, die sich daraus ziehen lässt? Kann man in absoluter Hinsicht davon sprechen, 

dass die Workshops mit ihren Anliegen gescheitert sind?  

Aus dieser Hypothese ergibt sich allerdings bereits ein weiteres, nicht zu vernachlässigendes 

Problemfeld. Was ist dann im Gegensatz ein erfolgreicher Menschenrechtsbildungs-

Workshop? Gibt es überhaupt eine Messbarkeit für eine erfolgreiche, effiziente Menschen-

rechtsbildung? Vorstellbar ist die Untersuchung dieser Problematik in einer langfristig ange-

legten Verhaltensstudie der Teilnehmer. Was ist aber mit kurzfristigen Ergebnissen der Bil-

dung bzw. Menschenrechtssensibilisierung? Diesen Daten könnten Grundlagen darstellen, 

um die Bildung zu modifizieren. 
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Auch die hier belegte Ausgangsthese, dass Unrecht eine zentrale Position in der Menschen-

rechtsbildung einnimmt, erfordert weiterführende Untersuchungen. 

Warum hat ausgerechnet Unrecht, also eine negative Emotion, die Schlüsselfunktion? 

Dabei muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass weder im Handbuch des Traveller 

Camps noch im Kompass eine besondere Betonung auf Un-Recht und den damit verbunde-

nen Emotionen und Effekten gelegt wird. Bei der Erfahrungspädagogik wird das Phänomen 

des Unrechts oder der Negativerfahrung nicht einmal erwähnt. Dennoch kann man hinsicht-

lich der im Laufe dieser Studie besuchten und des Unrechts beinahe von einem Automatis-

mus sprechen. Nahe liegend ist es, wenn man die viel besprochene Aura der Gedenkstätte 

als   

Ort vergangener, unbegreiflicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Grund für den 

Verlauf der Workshops anführen würde. Dagegen spricht die Beobachtung, dass im Prozess 

derer kein Bezug auf den Ort und dessen Geschichte genommen wurde. Und dies weder 

seitens der Teilnehmer noch seitens der Lehrenden. Sie thematisierten ausschließlich ge-

genwärtige Probleme. Der Gegenwartsbezug  in der Menschenrechtsbildung ist zweifellos 

ein elementarer Bestandteil. Allerdings fragte ich mich bereits während der Teilnahme, ob 

man damit dem Ort als eine Gedenk-Stätte gerecht werden kann. Meiner Ansicht nach liegt 

darin eines der Kernprobleme und die Herausforderung der Menschenrechtsbildung in Ge-

denkstätten und anderen historischen Orten diesen Charakters. Es bedarf einer sensiblen 

Aushandlung im Rahmen von abstrakten Begriffen wie Erinnerung, Gedenken und Pietät. 

Diese Diskussion ist allgegenwärtig in der Gedenkstättenpädagogik wie – Kultur und wurde 

auch im Rahmen der Sommeruniversität geführt. Gedenkstätten als Bildungsorte stehen in 

dem Spannungsfeld von Bildung und eben diesen genannten Begrifflichkeiten.  

Die beiden Workshops sind ein Beispiel für Menschenrechtsbildung ohne Zeitzeugen und 

spiegeln genau dieses Konfliktfeld, die Schwierigkeit, die Menschenrechtsbildung in Ge-

denkstätten betrifft, wider. Damit wird in Frage gestellt, ob diese Orte tatsächlich eine prä-

destinierte Stellung innerhalb der Menschenrechtsbildung innehaben sollen und auch kön-

nen. Diese Vermutung entsteht bei der ersten Berührung mit dieser Thematik und damit ver-

linkten  Assoziation mit den Verbrechen an jenen Orten. Zusätzlich zu dem Namen Gedenk-

stätte trägt Ravensbrück den Titel einer Mahnstätte. Auch der in diesem Kontext geprägte 

Aufforderung „ Nie wieder Auschwitz“ schließt an diesen in der Erwartungshaltung an Ge-

denkstätten erzieherischen Charakter an.  

Im Allgemeinen dreht sich dabei alles um die Fragen, was der Gedenkstätte und was der 

Menschenrechtsbildung gerecht wird und ob dies in ein Verhältnis gebracht werden kann, 

das beide Seiten in effizienter Weise verbinden kann. 

Abgeleitet von den hier gemachten Beobachtungen und Analysen stellen negative Bilder und 

Emotionen offenbar eine starke Motivation dar, sich einer Auseinandersetzung zu stellen. 
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Immer haben diese aber zugleich auch eine abschreckende Wirkung. Gerade in diesem Zu-

sammenhang mit Menschenrechten kann dies ein problematisches Assoziationsnetz erzeu-

gen. Menschenrechte nur über ihre Nicht-Beachtung und negative Erfahrungen zu begreifen 

kann eine konterkarierende Wirkung auf ein positives Bild und Verständnis haben. Diese 

positive Belegung der Menschenrechte ist aber Grundvoraussetzung dafür, dass man diese 

Rechte und Pflichten als allgegenwärtig und in allem immanent ansieht und erfährt. Denn 

wenn Menschenrechte nur durch ihre Verletzung oder Nicht-Beachtung wahrgenommen 

werden, sind sie unsichtbar, wenn diese negative Handlungen ausbleiben. In dem Zusam-

menhang kann man auch von selektiver Wahrnehmung sprechen.  

Diese Wahrnehmung und den damit verbundenen abschreckenden und irritierenden Bildern 

steht dem Begreifen der Menschenrechte als Werte und Rechte entgegen, die jeder Mensch 

immer und überall innehat. 

In der Konsequenz lässt sich  festhalten, dass die Aufforderung „Nie wieder Auschwitz“, die  

im Sinne der Bildung an Gedenkstätten und auch der Menschenrechtsbildung geprägt wor-

den ist, die Breite der Menschenrechte nicht fassen kann.  

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass diese Untersuchung sehr viele Fragen aufwirft 

und diese nicht in erster Linie beantworten kann. Dies liegt auch daran, dass Menschen-

rechtsbildung in Gedenkstätten selbst noch ein junges Feld ist, das am Anfang steht. Auch 

die Tatasche, dass dabei Methoden der Erfahrungspädagogik genutzt werden, erfordert in 

der zukünftigen Erforschung dieses Feldes die Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen wie 

der Psychologie, der Sozialwissenschaften und der Anthropologie. Zudem bedarf es einer 

langfristigen Untersuchung. Diese Arbeit konnte vielmehr Fragen und Probleme in erster 

Instanz aufzeigen, die heute mit Menschenrechtsbildung in Gedenkstätten verbunden sind. 

 

4. Zusammenfassung
  

Sowohl den handlungsorientierten als auch den normativen Ansatz haben wir hauptsächlich 

in den beiden Workshops finden können. Außerhalb konnten wir vor Ort primär den kogniti-

ven Ansatz der Menschenrechtsbildung durch Zeitzeuginnen beobachten und erfahren.  

Wir sind weiterhin der Meinung, dass Gedenkstätten zwar Orte der Menschenrechtsbildung 

sein können und sollten, allerdings auf jeden Fall in einen erweiterten Kontext der Men-

schenrechtsbildung eingebettet werden müssen.  Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich 

der starke Eigencharakter – die Aura des Ortes – zu leicht auf die Menschenrechtsbildung 

überträgt und diese grundlegend prägt. 

Mit unserer Forschung konnten wir unsere Intention verwirklichen: es ging dabei nicht darum, 

universell gültige Antworten und Lösungen zu finden. Vielmehr wollten wir ein erstes Bild der 

Situation zeichnen, d.h. das Gegebene beobachten, erfassen, dokumentieren und analysie-
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ren. Diese Arbeitsweise führt im Resultat dazu, dass mit der vorliegenden Arbeit empirisch 

erhobene Fragen aufgeworfen werden, die wichtige Eckpunkte im Feld der Menschenrechts-

bildung darstellen, mit denen die Menschenrechtsbildung strukturierter reflektiert und hinter-

fragt werden kann. 
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